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1. Unterrichtung über alle wesentlichen Angelegenheiten der Verwaltung 

 
 
Delegation des Abendgymnasiums Schwerin besuchte Wuppertal 
 
 

 
(Foto: Thomas Eiting, Text: Rauch, Seidler) 
 
Am 22. Juni machte sich eine Studierendengruppe  um die Schulleiterin Frau Cornelia Seidler 
mit insgesamt 14 Personen auf, um den Vertrag der Partnerschaft zwischen dem Abendgymna-
sium Schwerin und dem Bergischen Kolleg Wuppertal zu besiegeln und durch persönliche Be-
ziehungen zu untermauern.  
Nach dem Empfang am Bahnhof und der Begleitung zur Unterkunft hieß es Bekanntmachen mit 
der Wuppertaler Innenstadt auf einem ausführlichen Rundgang samt Erläuterungen durch Stu-
dierende des Kollegs. Sehenswürdigkeiten wie das Elberfelder Rathaus, der Brunnen, die Sta-
tuen der berühmten Stadtgesichtern mit ihren Geschichten, die Basilika St. Laurentius und na-
türlich die über allem schwebende Bahn mit  Historie wurden erkundet, bevor wir das Schulge-
bäude des  Bergischen Kollegs, welche allein von der Größe mit dem Fridericianum Schwerin 
mithalten kann, erreichten. Die nächsten Kontakte zwischen Studierenden aus Wuppertal und 
Schwerin wurden geknüpft und der anstrengende Tag klang mit einem kleinen Grillfest aus.  
 Am nächsten Tag ging es  in Richtung Rathaus Barmen. Wir wurden von der  Ersten Bürger-
meisterin der Stadt Wuppertal, Frau Schürmann empfangen. Diese hieß alle Anwesenden herz-
lich willkommen und zeigte die lange Tradition der Städtepartnerschaft zwischen Wuppertal und 
Schwerin auf. Danach übernahm Herr Oberstudienrat Michael Wlochal, Schulleiter des Bergi-
schen Kollegs, das Wort und erklärte, warum diese Schulpartnerschaft für beide Städte und die 
dazugehörigen Schulen so wichtig ist. Schließlich  griff  Frau Cornelia Seidler, Schulleiterin des 
Abendgymnasiums Schwerin, den Gedanken auf; auch sie verdeutlichte, wie wichtig eine 
Schulpartnerschaft zwischen dem Abendgymnasium Schwerin und dem Bergischen Kolleg ist. 
Im Anschluss  verlas Frau Seidler das Grußwort unserer Oberbürgermeisterin Angelika Gram-
kow. Nun folgte die offizielle Unterzeichnung des Schulpartnerschaftsvertrages sowie die Über-
gabe des Gastgeschenkes der Stadt Schwerin.   
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Nachdem der offizielle Teil des Tages beendet war, ging es zur Mensa der Universität Wupper-
tal. In der ,,Unikneipe" wurde viel gelacht, gegessen und sich ausgetauscht. Das Programm sah 
im Weiteren einen Ausflug zum beeindruckenden Brückenpark Müngsten vor. Nach einer Wan-
derung hinab in ein atemberaubendes Tal und immer an der Wupper entlang ging es zu Schloß 
Burg. Der Tag endete bei strahlendem Wetter mit dem bleibenden Eindruck des Bergischen 
Landes. 
 
Der letzte offizielle Tag in Wuppertal bedeutete die letzten Vorbereitungen für das Schulfest. Am 
frühen Nachmittag erreichten wir das Bergische Kolleg. Dort wurde die Gruppe von den Kollegi-
aten, so werden die dortigen Studierenden genannt, begrüßt. Nach einem kurzen Austausch im 
Lehrerzimmer, angefangen bei den politischen Verhältnissen in Mecklenburg-Vorpommern bis 
hin zur Landschaft Schwerins, ging es in die Aula.  
 
Nach der musikalischen Eröffnung des Festaktes sprach Herr  Michael Wlochal (Oberstudiendi-
rektor) über die vergangenen 40 Jahre und die Zukunft des Bergischen Kollegs. Im Anschluss 
folgten die Grußworte unserer Schulleiterin Frau Seidler sowie die Übergabe der Gastgeschen-
ke, welche unter anderem von der Stadt Schwerin und dem Lehrerkollegium des Abendgymna-
siums Schwerin bereitgestellt worden waren.  Es folgte eine kurze Rede von Marco Rauch (Stu-
dierender der 12. Klasse des Abendgymnasiums Schwerin), in der er auf die Schulpartnerschaft 
einging und die Einladung von Frau Seidler als Studierender bekräftigte: "Wir freuen uns auf Sie 
und euch 2017 in Schwerin [...]". Im Anschluss überreichte er stellvertretend für die Studieren-
den des Abendgymnasiums einen Geschenkkorb mit allerlei Spezialitäten aus Schwerin und 
Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Es folgte eine Talkrunde mit ehemaligen Lehrern und Kollegiaten zum Thema ,,Leben und Lie-
ben am Kolleg" unter anderem mit dem Bundestagsabgeordneten Manfred Zöllmer und seiner 
Partnerin Ellen Lünen, welche als Lehrer am Bergischen Kolleg tätig waren. Die zweite Ge-
sprächsrunde mit weiteren Kollegiaten und Kollegen reflektierte die  Veränderungen am Bergi-
schen Kolleg und interessante individuelle  Werdegänge.  Die Veranstaltung endete mit der 
Danksagung und der Eröffnung des Schulfestes, auf dem allerlei angeboten wurde,  angefangen 
bei verschiedenen Aktionen der Projektgruppen, über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu 
wunderbaren Unterhaltungen. Leider endete der Abend viel zu früh und die Schweriner verab-
schiedeten sich von ihren neuen Freunden aus Wuppertal. Doch eines steht für alle fest: Das 
wird wiederholt, 2017 in Schwerin! 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

Mitteilungen der Oberbürgermeisterin zur 19. Sitzung der Stadtvertretung am 11.07.2016 
 

 
2. Stand der Abarbeitung der Beschlüsse der Stadtvertretung 

 
 
Antrag (Fraktion DIE LINKE) 
Optimierungsbedarfe in Sachen flexibler Kinderbetreuung 
15. StV vom 25.01.2016; TOP 14; DS: 00522/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, das derzeitige Angebot an flexiblen Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten in der Landeshauptstadt Schwerin zu überprüfen. Sollten in diesem Zusam-
menhang Optimierungsbedarfe festgestellt werden, sollen diese im Rahmen der anstehenden 
Überarbeitung der Kita Bedarfsplanung berücksichtigt werden. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
29.0.2016; 18.04.2016 sowie vom 13.06.2016 mitgeteilt: 
 
Eine Erhebung zu Angebotslücken in der flexiblen Kinderbetreuung wurde im Rahmen einer 
Erhebung zur Kindertagesstättenbedarfsplanung bei den Kita-Trägern im Jahr 2015  
durchgeführt.  
Die Ergebnisse werden in die 13. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung einge-
arbeitet. 
 
 
Antrag (SPD-Fraktion) 
Schweriner Kindern den Zugang zum Hort erleichtern 
15. StV vom 25.01.2016; TOP 11; DS: 00525/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
1.  
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Satzung über die Benutzung von Kindertagesein-
richtungen und Tagespflegestellen für Kinder in der Landeshauptstadt Schwerin zu überprüfen. 
Dem Grundgedanken des KiföG MV, Kindertagesförderung und Hortförderung als individuelle 
Förderung zur Gewährleistung von Chancengleichheit von Kindern zu sehen, ist hierbei Rech-
nung zu tragen. 
 
2.  
Dabei ist sicherzustellen, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Hortplätzen zur Förderung von 
Kindern im Grundschulalter zur Verfügung steht, das den Erfordernissen erwerbstätiger, er-
werbssuchender, in Ausbildung befindlicher oder sozial benachteiligter Personensorgeberechtig-
ter gerecht wird. 
 
3.  
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, der Stadtvertretung einen entsprechenden Vorschlag 
für eine überarbeitete Satzung bis zum 31.01.2016 vorzulegen. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
29.0.2016; 18.04.2016 sowie vom 13.06.2016 mitgeteilt: 
 
Die Beschlussfassung zur Änderung der „Satzung über die Benutzung von Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegestellen in der Landeshauptstadt Schwerin“ befindet sich im Gremienlauf. 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.05.2016 beschlossen, die Vorlage auf die 
nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses zu verschieben.  Zunächst soll sich im Rahmen 
einer Arbeitsgemeinschaft unter Beteiligung der Fraktionen, Vertretern der Kleinen Liga, einer 
Vertreterin der Schweriner Tagespflegepersonen sowie Vertretern der Verwaltung inhaltlich mit 
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dem Satzungsentwurf auseinandergesetzt werden. Die Arbeitsgemeinschaft hat erstmalig am 
31.05.2016 getagt. Der ursprünglich für den 23.06.2016 vereinbarte Folgetermin musste auf-
grund kurzfristiger Verhinderungen der überwiegenden Anzahl der Arbeitsgruppenmitglieder auf 
den 12.07.2016 verschoben werden.  
 
 
Antrag (SPD-Fraktion) 
Kindertagesstättenbedarfsplanung 
15. StV vom 25.01.2016; TOP 13; DS: 00526/2016 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, die 13. Fortschreibung des Kindertagesstättenbe-
darfsplanes auf der Grundlage von kleinräumigen, regionalisierten Bevölkerungsentwicklungs-
prognosen vorzunehmen und hieraus möglichst ortseilbezogene Bedarfs- und Angebotsanaly-
sen abzuleiten. Hieraus ist schnellstmöglich eine nachhaltige wohnortnahe bedarfsgerechte 
Versorgungsstrategie zu entwickeln, die den Einwohnerentwicklungen in der für die Kinderta-
gesbetreuung altersrelevanten Gruppen der 0 bis unter 11-Jährigen entsprechen. Das Wunsch- 
und Wahlrecht der Eltern darf bei der bedarfsgerechten Platzvergabe nicht eingeschränkt wer-
den. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
29.0.2016; 18.04.2016 sowie vom 13.06.2016 mitgeteilt: 
 
Die 13. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung wird auf der Grundlage von klein-
räumigen, regionalisierten Bevölkerungsentwicklungsprognosen vorgenommen. Hieraus wird 
eine wohnortnahe Bedarfs- und Angebotsanalyse entwickelt. 
 
 
Antrag (CDU-Fraktion) 
Kitabedarfsplanung und Schulentwicklungsplanung fortschreiben 
15. StV vom 25.01.2016; TOP 12; DS: 00527/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, kurzfristig eine Fortschreibung der Kitabedarfspla-
nung und der Schulentwicklungsplanung vorzulegen. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
29.0.2016; 18.04.2016 sowie vom 13.06.2016 mitgeteilt: 
 
Die Beschlussfassung der Schulentwicklungsplanung durch die Stadtvertretung erfolgte in der 
Sitzung am 13. Juni 2016. Die Schulentwicklungsplanung wurde bei dem zuständigen Ministeri-
um für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern zur Genehmigung einge-
reicht. Die Genehmigung durch das Ministerium steht noch aus. 
Der Entwurf der 13. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung befindet sich derzeit 
in Abstimmung mit freien Trägern von Kindertageseinrichtungen. Die Planung soll der Stadtver-
tretung zur Beschlussfassung in der Sitzung am 26. September 2016 vorgelegt werden. 
 
 
Antrag (Fraktion DIE LINKE) 
Aktualisierung des Behindertenstadtplanes 
11. StV vom 13.07.2015, TOP 13; DS: 00313/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat den in 
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Form einer Broschüre vorliegenden Behindertenstadtplan zu überarbeiten und zu aktualisieren 
und einen Stadtplan mit Piktogrammen zu ergänzen. 
Zur Umsetzung soll beim Jobcenter geprüft werden, ob das Projekt durch eine Arbeitsmarkt-
maßnahme unterstützt werden kann. Weiterhin ist zu prüfen, inwieweit durch Sponsoren oder 
Anzeigen von Werbekunden die Kosten weiter verringert werden können. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
16.11.2015 mitgeteilt: 
 
Der Auftrag der Stadtvertretung vom 13.07.2015, die Aktualisierung des Behindertenstadtplans 
vorzunehmen, konnte in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat sowie durch eine Arbeits-
gelegenheitsmaßnahme (AGH) des Jobcenters Schwerin mit insgesamt sechs Teilnehmern/-
innen realisiert werden. Diese wird zur abschließenden Bearbeitung des Vorhabens nochmals 
um sechs Monate verlängert. 
 
 
Bericht über die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in der Landeshauptstadt 
Schwerin 
11. StV vom 13.07.2015; TOP 23; DS: 00337/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 

1. Die Stadtvertretung nimmt den Bericht zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets 
(BuT) in der Landeshauptstadt Schwerin zur Kenntnis. 

2. Die Stadtvertretung stimmt der künftig jährlichen Berichterstattung, als Ersatz für die seit 
2012 zu jeder Sitzung der Stadtvertretung erfolgte Information zur Umsetzung des BuT 
zu.  

 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Unter der Anlage 1 zu diesen Mitteilungen erhalten Sie den Sachstandsbericht 2016 zur  
Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in der Landeshauptstadt Schwerin  
 
 
Antrag (CDU-Fraktion) 
IT-Offensive für Schweriner Schulen 
18. StV vom 13.06.2016; TOP 19; DS: 00686/2016 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, eine IT-Offensive für die Schweriner Schulen zu entwi-
ckeln für den Planungszeitraum (2017 - 2021). Die Planung der IT-Offensive soll die Neuaus-
stattung der Schul-IT unter der Maßgabe einer Standardisierung von Hardware, Software und 
Schulnetzen beinhalten. In diesem Zusammenhang  ist zu prüfen, ob die Kapazitäten der Inter-
netanbindung der Schulen den neuen Nutzungsszenarien angepasst werden kann und ob dazu 
ggf. auch Mittel aus dem Breitbandausbau akquiriert werden können. Im Vorfeld der Umsetzung 
sollen die dazu notwendigen zentralen Maßnahmen beschrieben sein und die dafür erforderli-
chen Finanzierungsbedarfe  in die mehrjährige Finanzplanung aufgenommen werden. 
 
In dem Zusammenhang der IT-Offensive ist zu prüfen, inwieweit die Schulsoftware sowie Lehr-
mittel durch den Einsatz von freier Software und freien Lizenzen zu ermöglichen ist. 
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Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Am 29.06.2016 fand das Auftaktgespräch zwischen der KSM AöR und dem Fachdienst 49 statt.  
Es wurde vereinbart, dass in Vorbereitung für ein zu erstellendes Medienentwicklungskonzept 
zunächst unter Heranziehung der Inventarisierungen eine Bestandsaufnahme und -darstellung 
sämtlicher IT (wie bspw. Hard-, Software, Lizenzen) an den städtischen Schulen erfolgt. 
 
 
Antrag (Fraktion DIE LINKE, SPD-Fraktion) 
Bedarfsorientierte Anhebung der individuellen Stundenzahl für Schulsekretärinnen künf-
tig ermöglichen 
17. StV vom 18.04.2016; TOP 33; DS: 00690/2016 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen 
an die Arbeit der Schulsekretärinnen, abweichend von den in der Drucksache 00882/2011 ge-
troffenen Festlegungen zur Berechnungsgrundlage für deren wöchentliche Arbeitsstunden, in 
Abstimmung mit den jeweiligen Schulen, eine Anpassung der Wochenarbeitszeit bis hin zum 
Vollzeitstatus spätestens ab dem neuen Schuljahr zu ermöglichen. 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Zum Schuljahr 2016/2017 wird die Wochenarbeitszeit der Schulsekretärinnen entsprechend der 
erhöhten Schülerzahlen und der zusätzlich dem Aufgabenspektrum zugeordneten Bearbeitung 
von Leistungen nach BuT (Klassenfahrten und eintägigen Ausflüge) bis zu 40 Wochenstunden 
angepasst. Bei Schulen, die einen erhöhten Aufwand für Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket nachweisen, oder gebundene Ganztagsschulangebote, bzw. Angebote voller 
Halbtagsschulen vorhanden sind, erfolgt hinsichtlich der s.g. errechneten Wochenarbeitszeit 
eine pauschalisierte Aufstockung. Der im Ergebnis ermittelte Mehraufwand hinsichtlich der Per-
sonalkosten wird durch das Verwaltungskostenbudget des Bildungs- und Teilhabepaketes refi-
nanziert. 
Die qualifizierte Bemessung des zukünftigen Stellenbedarfs der jeweiligen Schulsekretariate in 
den Grundschulen, Regionalschulen, Gesamtschulen, Förderschulen, Gymnasien und in den 
Beruflichen Schulen wird entsprechend dem KGSt-Bericht 14/2014 durch ein analytisches Stel-
lenbemessungsverfahren erfolgen. 
Dieses anzuwendende Programm stellt auf die Erfassung von Planungszahlen, Ist/Sollzahlen 
und ggf. Schätzwerte/ Erfahrungswerte der zu erbringenden Leistungen und zu den jeweiligen  
Bezugsgrößen, für ein gesamtes Schuljahr ab. 
Die städtische Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin zeigt zum Schuljahr 
2016/2017 und ff.  gravierende Veränderungen zu den Vorjahren. Dazu zählen der Anstieg der 
Schülerzahlen und der damit verbundene Anstieg von Klassen, aber auch beabsichtigte Schul-
neubauten. Seitens des Fachdienstes Hauptverwaltung ist daher ein Erfassungszeitraum vom 
05.09.2016 bis zum 31.01.2017 vorgesehen, so dass mit der Auswertung aller erfassten qualifi-
zierten Daten  am 1. Februar 2017 begonnen werden kann.  Die aufwendige Datenerfassung 
(Schülerzahlen; Klassen; Spezifikum der einzelnen Schule; Leistungen innerhalb der allgemei-
nen Bürotätigkeit; Leistungen im Speziellen u.a. Beratungen und interner Service; Materialbe-
schaffung; Haushalts- und Kassenwesen; Statistiken; Vorbereitung von Konferenzen; Organisa-
tion von Schulausflügen etc.) ist durch jede einzelne Schule im Schuljahr 2016/2017 unter Anlei-
tung des Fachdienstes Jugend, Schule und Sport mit Unterstützung durch den Fachdienst 
Hauptverwaltung vorzunehmen. Das ermittelte Bemessungsergebnis wird dann für das Schul-
jahr 2017/ 2018 ff umgesetzt.  
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Antrag (Fraktion DIE LINKE) 
Integration unterstützen – Bildungskoordinator/in einstellen 
17. StV vom 18.04.2016; TOP 19; DS: 00688/2016 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, durch die 
aus Bundesmitteln finanzierte Einstellung eines/einer Bildungskoordinator(s)/in die haupt- und 
ehrenamtlichen Integrationsbemühungen in der Landeshauptstadt Schwerin zu unterstützen. Die 
Berichterstattung zu dessen/deren Einsatz und Aufgabenportfolio soll im Rahmen der regelmä-
ßigen Berichterstattung zum Thema Integration von Flüchtlingen im Hauptausschuss erfolgen. 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Januar 2016 eine Förderrichtlinie zur 
kommunalen Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte in Kraft gesetzt. 
 
Die Landeshauptstadt Schwerin unterstützt ausdrücklich diese Initiative und reichte entspre-
chend den Vorgaben dieser Richtlinie am 20.05.2016 einen entsprechenden Förderantrag zur 
Einstellung eines/ einer Bildungskoordinators/Bildungskoordinatorin ein. 
 
Eine Bescheidung des Bundesministeriums steht noch aus. 
 
Die erforderliche Stelle wurde im Stellenplan eingerichtet und liegt nach Bestätigung der exter-
nen Besetzung im Hauptausschuss nunmehr dem Innenministerium zu Genehmigung vor. 
 
Eine Ausschreibung dieser Funktion bei der Landeshauptstadt Schwerin, die künftig zentral im 
Büro der Beauftragten im Dezernat I angesiedelt  sein wird, erfolgt nach Bewilligung der  
Förderung. 
 
 
Antrag (SPD-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion) 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen –  
Aktionsplan für die Landeshauptstadt Schwerin 
17. StV vom 21.02.2011; TOP 10; DS: 00678/2010 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
In Schwerin ist ein Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention zu erarbeiten. Besonderes 
Augenmerk soll dabei auf die Zusammenarbeit mit den Betroffenen gelegt werden. Ziel ist es, 
langfristige und teure Maßnahmen zu identifizieren und kurzfristig finanzierbare Maßnahmen 
möglichst zeitnah umzusetzen. Defizite und entsprechende Lösungsvorschläge sollten möglichst 
konkret aufgezeigt werden. Der Plan sollte stetig fortgeschrieben werden. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
27.06.2011; 12.12.2011; 18.06.2012; 10.12.2012; 02.09.2013; 27.01.2014; 27.04.2015; 
07.12.2015 sowie vom 18.04.2016 mitgeteilt: 
 
Dazu hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat der Landeshaupt-
stadt ein Projekt gestartet. Die Projektarbeit wird von einer Koordinierungsstelle begleitet, die 
sich aus zwei Beschäftigten der Verwaltung zusammensetzt. Die Projektleitung hat der Beige-
ordnete für Finanzen, Jugend und Soziales inne. 
Ziel des Projektes ist die Erstellung eines lokalen Teilhabeplans, der als strategisch ausgerichte-
tes Handlungsprogramm für die Landeshauptstadt Schwerin dient.  
Seit Anfang des Jahres laufen nunmehr die Beratungen in acht Teilprojektgruppen, die in der 
Regel von Fachdienstleitungen verantwortet werden:  
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TP 1 Erziehung, Bildung, Sport  
TP 2 Arbeit und Beschäftigung 
TP 3 Wohnen  
TP 4 Kultur und Freizeit  
TP 5 Gesundheit und Pflege  
TP 6 Mobilität und Barrierefreiheit/Bauen  
TP 7 Kommunikation und Information/Bewusstseinsbildung (i. S. d. Art. 8 UN-BRK) 
TP 8 Schutz der Persönlichkeit/Gleichberechtigung 

 
In allen Teilprojektgruppen sind Vertreter oder Vertreterinnen des Behinderten- oder des Senio-
renbeirates einbezogen. 
 
Insgesamt haben mittlerweile knapp 40 Teilprojektgruppensitzungen stattgefunden. Die ab-
schließenden Sitzungen in den Teilprojektgruppen sollen überwiegend im Juli laufen (Ausnah-
me: TP Kultur und Freizeit. Aufgrund eines Wechsels der Projektleitung und anstehender Ferien 
soll die Abschlusssitzung hier Anfang September stattfinden.). 
 
Ab Juli werden in Auswertung der Beratungstermine die jeweils entwickelten Maßnahmen zent-
ral auf Umsetzbarkeit und deren finanzielle Auswirkungen bewertet. Dabei wird gemäß dem 
Stadtvertretungsbeschluss besonderes Gewicht darauf gelegt, „kurzfristig finanzierbare Maß-
nahmen möglichst zeitnah“ umsetzen zu können.  
Davon abhängig werden eine Gewichtung und ggf. eine Prioritätenliste gefertigt.  
 
Der Entwurf des lokalen Teilhabeplanes soll Oktober vorgelegt werden. 
Erste Maßnahmen sollen nach Möglichkeit bereits in die Haushaltsplanberatung für 2017/2018 
einfließen. 
 
Die Koordinierungsstelle hat zum 01.06.2016 auf www.schwerin.de unter der Rubrik „Bürgerser-
vice“ (UN-Behindertenrechtskonvention) erste allgemeine Informationen über die Erstellung des 
lokalen Teilhabeplanes zur Umsetzung der UN-BRK für die Landeshauptstadt Schwerin veröf-
fentlicht. Angegeben ist auch eine Kontakt-Adresse (Koordinierungsstelle-UN-
BRK@schwerin.de). Somit wird den Schweriner Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit eröff-
net, sich in diesen Prozess einzubringen.  
 
 
Grundsatzentscheidung zur Ausgliederung von Aufgaben in den Eigenbetrieb  
Zentrales Gebäudemanagement Schwerin 
5. StV vom 15.12.2014; TOP 36; DS: 00154/2014 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
1. Dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement Schwerin werden mit Wirkung vom 

01.01.2015 die in der Anlage 1 genannten Aufgaben und Leistungen übertragen.  
(Anlage 1) 

2. Das für die Aufgabendurchführung nötigte Personal (Anlage 2) wechselt zum Eigenbe-
trieb. 

3. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, gemeinsam mit dem Eigenbetrieb die im Detail 
notwendigen Umsetzungsschritte der Aufgabenübertragung zu erarbeiten und zu doku-
mentieren. 

4. Die Stadtvertretung wird über die weiteren Schritte informiert. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
21.09.2015 mitgeteilt: 
 
Der Umzug des Liegenschaftsbereiches in die Friesenstraße wurde Anfang des Jahres  
vollzogen. 

http://www.schwerin.de/
mailto:Koordinierungsstelle-UN-BRK@schwerin.de
mailto:Koordinierungsstelle-UN-BRK@schwerin.de
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Die Herstellung ausreichender Leitungskapazitäten zur Gewährleistung der spezifisch liegen-
schaftsbezogenen Software Archikart konnte zuvor umgesetzt werden. 
 
Die Fortführung bisheriger Vermietungs-/Verpachtungsangelegenheiten und zusätzlicher Aufga-
ben (Projektmanagement Finkenkamp) konnte während und nach den Umzugsaktivitäten ge-
währleistet werden.  
 
Der Verkauf von Immobilien wird nach wie vor vom Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsför-
derung bearbeitet.  
 
Am 1.1.2016 erfolgte die Übernahme sämtlicher ehemals von der WGS für die Landeshaupt-
stadt verwalteten Immobilien (35 Wohn-/Gewerbeimmobilien/Freiflächen + 2800 Garagen). 
 
In Abstimmung mit dem Fachdienst für Stadtentwicklung und Wirtschaft wurde eine Differenzie-
rung zwischen Immobilien, die dauerhaft im Eigentum der Stadt bleiben sollen und solchen, die 
zur Veräußerung anstehen, vorgenommen. Im weiteren Prozess wird die Ermittlung des Sanie-
rungsbedarfes bzgl. der Bestandsimmobilien notwendig.  
Teilweise wurde bereits mit der Gebäudesanierung begonnen (Fassade Am Markt 10/12).  
Ziel ist es insgesamt, verstärkt eine Bodenbevorratungspolitik zu betreiben. 
 
Die von der WGS übernommene Verwaltung der Garagen bedarf einer grundlegenden Aufarbei-
tung. Zwei Sachbearbeiterinnen sind derzeit damit befasst, die einzelnen Garagen den Verträ-
gen/Nutzern zuzuordnen. 537 Privatgaragen, die von der WGS gemeinsam mit den städtischen 
Garagen verwaltet wurden, konnten an einen anderen Verwalter abgegeben werden. Im Be-
stand sind damit  noch 2245 Garagen. Ziel ist es, ein modernes Vermietungsmanagement auf-
zubauen, welches  Leerstände schneller erfasst und einen strategischen Umgang mit Garagen-
flächen zulässt. 
 
Die personelle Ausstattung des Liegenschaftsbereiches ist auf dem Prüfstand.  Neben der 
Übernahme zusätzlicher Aufgaben sind auch zum Teil mehrjährige krankheitsbedingte Arbeits-
rückstände zu bewältigen. Eine Stelle im Vermietungs- und Verpachtungsbereich wurde wegen 
des Wegganges einer Stelleninhaberin neu besetzt und für Aufgaben der Verwaltung der WGS-
Immobilien verwendet. Der Bereich wurde weiterhin durch eine befristete Einstellung verstärkt. 
Und wegen andauernden krankheitsbedingten Ausfalles wurde eine weitere befristete Arbeits-
kraft eingestellt. Und es werden durch zeitweilige Umverteilung von Aufgaben derzeit die zusätz-
lichen Aufgaben  durch die Übernahme der WGS-Immobilien bewältigt. Mit dem Wirtschaftsplan 
2017 soll der bis jetzt evaluierte Stellenbedarf im Stellenplan des ZGM festgeschrieben werden. 
 
Die Konzentration des gesamten Vermietungsbereiches innerhalb des ZGM (Verwaltungsinterne 
Vermietungen, externe Vermietungen, Freizeit- und Erholungsgrundstücke, Jagdpachten und 
die Verpachtung landwirtschaftlicher  Flächen, Wohn- und Gewerbeimmobilien) befindet sich im 
Vollzug. Die Betreuung  des bisher von der Stadt und der WGS verwalteten Immobilienbestan-
des wurde bereits in einer Abteilung gebündelt. Im 3. Quartal 2016 wird die Zusammenfassung 
aller Mietverträge mit externen Mietern in einer Abteilung vollzogen werden. Insgesamt werden 
derzeit rd. 1300 ha Fläche mit 1.300 Miet- und Pachtverträgen betreut. Aus dem ursprünglichen 
Verwaltungsbereich des ZGM kommen in den nächsten Monaten weitere 200 Verträge verteilt 
auf 109 Objekte hinzu. 
 
Derzeit ist die Unterbringung des ZGM in der Friesenstraße 29  unbefriedigend. Es besteht drin-
gender Bedarf zur Schaffung eines modernen mitarbeiter- und bürgerfreundlichen Standortes. 
Entsprechende Mittel zur Sanierung der Friesenstraße 29 b wurden in den Wirtschaftsplan 2016 
eingestellt. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der kreditfinanzierten Sanierung liegt 
gegenwärtig noch nicht vor. 
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Die Vernetzung der im ZGM verwendeten Software  (Tradenet, Archikart, SAP) ist für die Ge-
währleistung der Arbeitsfähigkeit notwendig und wird in Abstimmung mit der KSM GmbH voran-
getrieben. 
 
Insgesamt kann nunmehr festgestellt werden, dass die Ausgliederung des Liegenschaftsberei-
ches erfolgreich umgesetzt wurde. Insofern bitte ich diese Stellungnahme als abschließenden 
Bericht zu betrachten. 
 
 
Antrag (CDU-Fraktion) 
Sanierung, Schutz und Erlebbarkeit des Aubach 
9. StV vom 11.05.2015; TOP 5; DS: 00260/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, Maßnahmen zur Sanierung des Aubach ab Mün-
dung Pfaffenteich bis Austritt aus dem Medeweger See mit dem Ziel der Verbesserung der Zu-
gänglichkeit und gleichzeitiger Erlebbarkeit des Gewässers vorzubereiten bzw. zu ergreifen. Der 
Stadtvertretung ist zur Sitzung im Juli 2015 ein Zwischenbericht vorzulegen. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
13.07.2015; 16.11.2015 sowie vom 29.02.2016 mitgeteilt: 
 
Wie bereits in der vorangegangenen Stellungnahme vom 29.02.2016 beschrieben, gestalten 
sich die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Projektes Sanierung, Schutz und Erlebbarkeit 
des Aubachs sehr schwierig. Als eines der Hauptprobleme wird die fehlende Fördermöglichkeit 
über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
angesehen, so dass erforderliche Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen am Aubach 
durch die Landeshauptstadt Schwerin vollständig finanziert werden müssen.  
 
Trotz dieser schwierigen Ausgangslage ist die untere Wasserbehörde der Landeshauptstadt 
Schwerin mit dem für die Gewässerunterhaltung zuständigen Wasser- und Bodenverband 
(WBV) Schweriner See / Obere Sude in Verhandlung über eine, die Stadt- und Landkreisgren-
zen überscheitende Genehmigungsplanung zur ökologischen Durchgängigkeit, welche den ge-
samten Aubach von der Quelle bis zur Mündung umfasst.  
In diesem Rahmen soll für den Stadtbereich Schwerin für das Wehr am Pfaffenteich die Einrich-
tung eines Fischpasses sowie eine im Sicherheitskonzept geforderte, besondere bauliche Maß-
nahme geprüft und geplant werden. Der WBV hat fristwahrend einen Antrag auf Förderung der 
Gesamtmaßnahme gestellt und wird auf der Grundlage eines von einem erfahrenen Planungs-
büro erstellten Kostenangebotes die Förderfähigkeit als „Gesamtmaßnahme“ beim Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz (MLUV) besprechen. Ob in diesem Zusam-
menhang auch Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Aubachs im Stadtgebiet finan-
ziert werden können, hängt maßgeblich von der Bewilligung des Fördermittelvolumens ab. Bei 
positiven Fördermittelbescheid und gesichertem Eigenfinanzierungsanteil der Stadt in Höhe von 
10 % könnte die Umsetzung der Maßnahmen ab 2017 erfolgen.  
Die „Erlebbarkeit“ des Aubachs kann – wie bereits in der Stellungnahme vom 29.02.2016 bereits 
dargelegt – z.B. durch das Anlegen von Rad- und Fußwegen in Verbindung mit dem teilweisen 
Erwerb von Flächen der Deutschen Bahn AG erreicht werden. Die Umsetzung dieser strecken-
weise recht aufwendigen Maßnahme ist aber in der Investitionsplanung der Stadt noch nicht 
verankert. 
Aufgrund der nicht gegebenen Dringlichkeit und des hohen Finanzierungsbedarfes dieser  
Maßnahme kann nach derzeitigem Kenntnisstand keine kurzfristige Umsetzung in Aussicht ge-
stellt werden.  
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Antrag (Mitglieder der Stadtvertretung Gerd Güll (FDP), Stev Ötinger (FDP),  
Michael Schmitz (FDP)) 
Aufbau eines Defi-Netzes 
44. StV vom 21.10.2013; TOP 11; DS: 01520/2013 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für das Gebiet der Landeshauptstadt Schwerin einen 
Netzplan für die Aufstellung von Laien-Defibrillatoren zu entwickeln.  
Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt haushaltsneutral. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
27.01.2014 mitgeteilt: 
 
Die Informationen über verfügbare AED (Automatische Externe Defibrilatoren) im Stadtgebiet 
der Landeshauptstadt Schwerin kann zukünftig über das Geodaten-Informationssystem auf der 
Homepage der Landeshauptstadt durch alle Bürgerinnen und Bürger abgerufen werden. Hierzu 
wurde durch die gemeinsame Vermessungs- und Geoinformationsbehörde LWL/SN die erfor-
derliche technische Umsetzung realisiert. Die Eintragung wird zukünftig direkt durch Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen aus dem Fachdienst Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgen können.  
Im Zuge eines Presseaufrufs werden kurzfristig Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeit 
informiert und Gewerbetreibende motiviert, die Standorte der Geräte über die Emailadresse der 
Berufsfeuerwehr mitzuteilen. Eine Mitteilungspflicht oder eine zentrale Erfassung besteht hinge-
gen nicht. 
 
Damit ist der Auftrag der Stadtvertretung umgesetzt. 
 
 
Antrag (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Unterhaltungskonzept für Gehwege der Landeshauptstadt Schwerin 
15. StV vom 25.01.2016; TOP 29; DS: 00593/2016 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, ein Unterhaltungskonzept für Gehwege der  
Landeshauptstadt Schwerin in das Straßenunterhaltungskonzept zu integrieren. 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Der Eigenbetreib Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) arbeitet weiter an einem 
„Unterhaltungskonzept für die Straßen-Nebenanlagen der Landeshauptstadt Schwerin“.  
 
In dem entsprechend der Systematik des bereits beschlossenen „Unterhaltungskonzeptes für 
die Straßen der Landeshauptstadt Schwerin“ die Verbindungswege, separaten Geh- und Rad-
wege, Plätze und Zuwegungen nach fachlichen Kriterien bewertet und entsprechende Maßnah-
menpläne abgeleitet werden. 
 
Das Konzept soll der Stadtvertretung bis spätestens Ende 2016 vorgelegt werden. 
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Antrag (Ortsbeirat Lankow) 
Verbleib der Hochhäuser im Eigentum der WGS 
8. StV vom 27.04.2015; TOP 12; DS: 00204/2014 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 

1. Die Stadtvertretung schließt sich dem Beschluss des Aufsichtsrates der Wohnungsge-
sellschaft Schwerin mbH (WGS) vom 20.03.2015 zum weiteren Umgang mit den 4 
Hochhäusern im Stadtteil Lankow in vollem Umfang an. 

 
2. Die Stadtvertretung beauftragt die Oberbürgermeisterin, die WGS bei den Gesprächen 

mit den Fördermittelgebern und den für eine Finanzierung in Frage kommenden Banken 
zu unterstützen und damit eine Umsetzung der Beschlusslage des Aufsichtsrates zu er-
möglichen. 

 
3. Die Stadtvertretung beauftragt die Oberbürgermeisterin darüber hinaus, dafür Sorge zu 

tragen, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter rechtzeitig über das weitere Vorge-
hen informiert werden. 

 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
29.02.2016 mitgeteilt: 
 
Die Modernisierung des Hochhauses Rahlstedter Straße 1-2, kofinanziert durch die Nord L/B 
und das Landesförderinstitut M-V (Fahrstuhlförderung), ist am 19.05.2016 offiziell mit einem 
Baustellenfest begonnen worden.  
Die Abrisse der Hochhäuser Eutiner Straße und Plöner Straße werden seitens des LFI mit  
Abrissfördermitteln versehen. Die Maßnahmen sollen Ende des Jahres 2017 bzw. Anfang des 
Jahres 2018 erfolgen.  
Bezüglich des Erhalts des Hochhauses in der Julius-Polentz-Straße werden aktuell Finanzie-
rungsgespräche mit Geld- und Fördermittelgebern geführt.  
 
 
Antrag (SPD-Fraktion) 
WGS - Wohnungsverkauf 
13. StV vom 16.11.2015; TOP 44; DS: 00533/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Stadtvertretung erklärt: 
Als kommunales Wohnungsunternehmen hat die WGS eine besondere Verantwortung für die 
Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit bezahlbarem Wohnraum. Um dies auch für 
die Zukunft zu sichern, ist  vom Aufsichtsrat ein Unternehmensentwicklungskonzept zu be-
schließen, welches verbindliche Aussagen zum Mindestwohnungsbestand der WGS zu  
enthalten hat. 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Im Rahmen der Fortführung der Neuordnung der Finanzierungsstruktur der WGS erarbeitet die 
Gesellschaft derzeit ein Unternehmensentwicklungskonzept (UEK) 2016-2025.  
In den Erarbeitungsprozess fließen die Verhandlungsergebnisse aus den Gesprächen mit den 
beteiligten Banken, Fördermittelgebern, Landesinstitutionen und der Gesellschafterin ein.  
Das UEK enthält Bestandsgrößen und –einteilungen. Eine erste Aufsichtsratsbehandlung des 
UEK erfolgt voraussichtlich am 04.08.2016 in einer Sondersitzung.  
 
 
 
 



 16 

 
 

Mitteilungen der Oberbürgermeisterin zur 19. Sitzung der Stadtvertretung am 11.07.2016 
 

Antrag (CDU-Fraktion) 
Motivation zur Trennung von Bioabfall und Restmüll erhöhen 
5. StV vom 15.12.2014; TOP 17; DS: 00105/2014 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, geeignete Maßnahmen aufzuzeigen, wie ab dem Jahr 
2015 das Volumen des eingesammelten und erfassten Bioabfalls erhöht werden kann. 
Diese Vorschläge sind noch vor der nötigen Überarbeitung aller zugehörigen Satzungen der 
Stadtvertretung vorzulegen. 
 
Hierzu wird in Ergänzung der schriftlichen Mitteilungen der Oberbürgermeisterin vom 
09.03.2015; 21.09.2015 sowie vom 25.01.2016 mitgeteilt: 
 
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2016 konnte im Vergleich zum Vorjahr eine weitere  
Steigerung der Bioabfallmenge beobachtet werden. Insgesamt wurden in diesen fünf Monaten 
rd. 120 t mehr Bioabfallmengen erfasst. Der bereits im vorherigen Bericht positiv festzustellende 
Rückgang der Restabfallmengen hält ebenfalls an. Diese positive Entwicklung ist weiter zu be-
obachten und u.a. durch geeignete Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit zu verstetigen. 
 
 
Konzept Ordnungsdienst/ Konzept Aktionsprogramm "Sauberes und sicheres Schwerin" 
4. StV vom 16.11.2009; TOP 16; DS: 00087/2009 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 

1. Die Stadtvertretung nimmt das Konzept zum Ordnungsdienst zur Kenntnis. 
2. Die Stadtvertretung nimmt das Konzept zum Aktionsprogramm „Sauberes und sicheres 

Schwerin“ zur Kenntnis. 
3. Mit der Umsetzung wird zum 01.01.2010 begonnen. 
4. Der Stadtvertretung wird jährlich Bericht erstattet. 

 
Hierzu wird im Rahmen der jährlichen Berichterstattung mitgeteilt: 
 
Bezug nehmend auf die Vorjahresberichterstattung konnten durch externe Ausschreibung die  
7 vakanten Stellen zum 01.04.2015 besetzt werden. Damit waren im KOD insgesamt  26 (25,5 
VZÄ) Außendienstmitarbeiter in 2 Schichten tätig. Bis Ende Mai 2015 wurden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter intensiv geschult und sind seitdem voll einsatzfähig. 
 

Im Gegensatz dazu hat eine langjährige Mitarbeiterin den KOD aufgrund einer Wegbewerbung 
in eine andere Gebietskörperschaft die LH SN zum 31.05.2015 verlassen. Eine weitere Mitarbei-
terin des KOD ist zum 31.12.2015 in den verdienten Ruhestand gegangen. Die Aufgabe Bau-
kontrollen wurde ab 01.02.2016 mit einer Stelle in den Fachdienst Bauen und Denkmalpflege 
verfügt, die Aufgabe wird künftig dort wahrgenommen.  
 
Durch interne Umsetzung gelang die Besetzung einer Stelle zum 01.04.2016. Zum 31.05.2016 
hat eine weitere langjährige Mitarbeiterin (interne Bewerbung) den KOD verlassen. Das interne 
Ausschreibung-/Wiederbesetzungsverfahren war erfolglos. Letztlich ist momentan eine Stelle im 
KOD nicht besetzt. 
 

Seit Mitte Mai 2015 wird im gesamten Stadtgebiet durch die Mitarbeiter/-innen des KOD die be-
auftrage Hundezählung sukzessive vorgenommen. Diese Aufgabe wird parallel zu dem beste-
henden Aufgabenkatalog wahrgenommen, ist sehr zeitintensiv und hat Ertragseinbußen insbe-
sondere in der Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Folge. Bis Ende Mai 2016 wurden 185 
Straßen mit 23.277 Wohneinheiten kontrolliert (Hinweis: Schwerin hat ca. 620 zu kontrollierende 
Straßen insgesamt). 157 Hunde waren nicht angemeldet. Gegebenenfalls daraus resultierende 
Einnahmen sind nicht im Teilhaushalt Ordnung, sondern im Teilhaushalt Finanzen abgebildet. 
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Fahrradstreifen, die insbesondere die Einhaltung der Hundehalterverordnung (Leinenzwang 
etc.) rund um die Seen kontrollieren, runden die Hundekontrollen zusätzlich ab. 
 

Bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ist seit Jahren eine angepasstere Fahrweise aber 
auch eine bessere Information der Verkehrsteilnehmer/-innen festzustellen. Der prozentuale Anteil 
der Überschreitungen in Bezug auf die Anzahl gemessener Fahrzeuge ist seit Jahren rückläufig.  
 

In der beigefügten Anlage 2 zu diesen Mitteilungen sind, wie in den Vorjahresberichten, die 
Kennzahlen des im Teilhaushalt 07 festgelegten „wesentlichen Produktes“ – Kommunaler  
Ordnungsdienst – dargestellt und kurz erläutert. 
 

Seitens der Verwaltung wird darum gebeten, die Berichterstattung ab dem Kalenderjahr 2017 
zum März vorzulegen, da zukünftig ein abgeschlossenes Kalenderjahr betrachtet werden kann. 
 
 
Antrag (Mitglieder der Stadtvertretung Petra Federau, Dirk Lerche, Werner Kempf (AfD)) 
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für den Stadtteil Görries 
15. StV vom 25.01.2016; TOP 15; DS: 00519/2015 
 
Die Stadtvertretung hat Folgendes beschlossen: 
 
Die Stadtvertretung stellt fest, dass alle Ortsteile in gleichem Maße bei der Stadtentwicklung 
Berücksichtigung finden müssen. Dies gilt auch für den Ortsteil Görries. 
Die Oberbürgermeisterin wird deshalb beauftragt, der Stadtvertretung bis zum 30.06.2016 kon-
krete Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Straßen und Wegen, zur weiteren Entwick-
lung des Gewerbegebietes (beinhaltet auch den ehemaligen Flugplatz) und zur besseren Ein-
bindung des Ortsteils Görries in die Tourismuskonzeption der Landeshauptstadt Schwerin zu 
unterbreiten. 
Über den Stand der für die Jahre 2016 – 2018 geplanten Sanierung der Rogahner Straße sind 
der Ortsbeirat Görries und der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr regelmäßig 
zu informieren. 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Der Ortsbeirat Görries hat die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteil Görries beteiligt und 
wertet dieses noch aus. Anschließend wird diese Bürgerbeteiligung an mich übergeben, diese 
Hinweise sollen berücksichtigt werden. Die konkreten Vorschläge werden am 26.09.2016 der 
Stadtvertretung mitgeteilt. 
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Mitteilungen der Oberbürgermeisterin zur 19. Sitzung der Stadtvertretung am 11.07.2016 
 

 
3. Beschlüsse des Hauptausschusses 

 
Der Hauptausschuss hat zwischen der 18. Sitzung der Stadtvertretung am 13. Juni 2016 
und der 19. Sitzung der Stadtvertretung am 11. Juli 2016 nachstehende Beschlüsse  
gefasst.  
 
 
Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten: 
 
Verkauf eines 19.204 m² großen unbebauten Grundstückes bestehend aus den Flurstü-
cken 100/176 und 100/293, beide Flur 2, Gemarkung Wüstmark und belegen Rudolf-
Diesel-Straße 
Vorlage: 00737/2016 
 
Dem Verkauf des 19.204 m² großen Grundstückes, bestehend aus dem 19.066 m² großen Flur-
stück 100/293 und dem 138 m² großen Flurstück 100/176, beide Flur 2, Gemarkung Wüstmark 
und belegen Rudolf-Diesel-Straße wird zugestimmt.  
Die Nebenkosten des Vertrages trägt die Käuferin. 
 
 
Verkauf eines 12.894 m² großen Grundstückes bestehend aus Teilflächen der Flurstücke 
15/2, 16/2, 431/7, 433/6 und 432/4 , alle Gemarkung Neumühle Flur 1 und belegen  
An den Wadehängen 
Vorlage: 00580/2016 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung: 
 

1. Dem Verkauf eines etwa 12.894 m² großen Grundstückes bestehend aus 
einer etwa 8.109 m² großen Teilfläche des Flurstückes 433/6, 
einer etwa 1.036 m² großen Teilfläche des Flurstückes 15/2, 
einer etwa 1.900 m² großen Teilfläche des Flurstückes 16/2 
einer etwa 38 m² großen Teilfläche des Flurstückes 431/7 und  
einer etwa 1.811 großen Teilfläche des Flurstückes 432/4,  
alle Flur 1 in der Gemarkung Neumühle und belegen An den Wadehängen wird zuge-
stimmt. Die Nebenkosten des Vertrages trägt die Käuferin. 
 

2. Zugestimmt wird auch der Vorwegbeleihung des Grundstückes.  
 
 
Verkauf des 755 m² großen unbebauten Flurstückes 30/5 und einer etwa 994 m² großen 
unbebauten Teilfläche aus dem Flurstück 30/6, beide Flur 50, Gemarkung Schwerin und 
belegen Schlossgartenallee 38 / Kalkwerderring  
Vorlage: 00715/2016 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung: 

1. Der Käufer erwirbt das 755 m² große unbebaute Flurstückes 30/5 und eine etwa 994 m² 
große unbebaute Teilfläche aus dem Flurstück 30/6, beide Flur 50, Gemarkung Schwerin 
und belegen Schlossgartenallee 38 / Kalkwerderring. 

2. Der Käufer erwirbt eine etwa 2.700 m² große, bebaute Teilfläche aus dem Flurstück 30/6, 
Flur 50, Gemarkung Schwerin und belegen Schlossgartenallee 38 / Kalkwerderring. 

3. Zugestimmt wird der Vorwegbeleihung des Flurstückes 30/6, Flur 50, Gemarkung 
Schwerin.  

4. Die Nebenkosten des Vertrages tragen jeweils die Käufer. 
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Mitteilungen der Oberbürgermeisterin zur 19. Sitzung der Stadtvertretung am 11.07.2016 
 

 
Weitere Beschlüsse: 
 
Straßenbenennung Bebauungsplan Nr. 77.11 "Alte Waisenstiftung" 
Vorlage: 00697/2016 
 
Für die Erschließungsstraßen im B-Plan-Gebiet Nr. 77.11 „Alte Waisenstiftung“ werden die Be-
zeichnungen „Seeblick“, „Schwaneninsel“ und „Alte Waisenstiftung“ vorgeschlagen. 
 
 
Bebauungsplan Nr. 85.13 "Zentraldepot für Archäologie und Staatliches Museum  
Schwerin" - Auslegungsbeschluss - 
Vorlage: 00710/2016 
 
Der Hauptausschuss beschließt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 85.13 „Zentraldepot für 
Archäologie und Staatliches Museum Schwerin“ mit Begründung öffentlich auszulegen.  
Der Auslegungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
 
Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB "Warnitz - Birkenstraße", Auslegungsbeschluss 
Vorlage: 00704/2016 
 
Der Hauptausschuss beschließt, den Entwurf der Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 
„Warnitz – Birkenstraße“ öffentlich auszulegen. Der Auslegungsbeschluss ist ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 
 
Besetzung von 2 vakanten Stellen in der Stadtverwaltung 
Vorlage: 00777/2016 
 
Die nachfolgend genannte Stelle wird durch den Hauptausschuss zur Besetzung freigegeben. 
 
Kulturbüro (41) 
 
Stellennummer    Bezeichnung Bewertung 
07082    Leiter(in) Kulturbüro E 12 TVöD 
 
 
Fachdienst Umwelt (36) 
 
Stellennummer    Bezeichnung Bewertung 
05986  Leiter(in) Fachgruppe Immissions- E 11 TVöD 
        schutz und Umweltplanung 
 
 
Entscheidung über die Einleitung und Art der Vergabe gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 1b der 
Hauptsatzung der Landeshauptstadt Schwerin für die Leistungsvergabe zur sozialen Be-
treuung dezentral untergebrachter syrischer Kontingentflüchtlinge 
Vorlage: 00775/2016 
 
Der Hauptausschuss stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens für eine Leistungsvergabe 
zur sozialen Betreuung der syrischen Kontingentflüchtlinge für die Landeshauptstadt Schwerin 
und der Zuschlagserteilung an den wirtschaftlichsten Bieter zu. 
Die Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags erfolgt bundesweit im Zuge einer öffentli-
chen Ausschreibung. 
Der Hauptausschuss wird über das Ergebnis des Vergabeverfahrens in Kenntnis gesetzt. 
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Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin 2016 
Vorlage: 00743/2016 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2016. 
 
 
Erwerb von Schulmobiliar 
Vorlage: 00781/2016 
 
Der Hauptausschuss beschließt die Einleitung einer freihändigen Vergabe durch den Fachdienst 
für Jugend, Schule und Sport über den Erwerb von Schulmobiliar an Schulen in Trägerschaft der 
Landeshauptstadt Schwerin und ermächtigt die Oberbürgermeisterin, den Zuschlag auf das wirt-
schaftlichste Angebot zu erteilen. 
 
 
Besetzung von 3 vakanten Stellen in der Stadtverwaltung 
Vorlage: 00783/2016 
 
Die nachfolgend genannten Stellen werden durch den Hauptausschuss zur Besetzung freigege-
ben. 
 
Rechnungsprüfungsamt (14) 
Stellennummer    Bezeichnung Bewertung 
01394    Prüfer(in) E 11 TVöD 
 
Fachdienst Umwelt (36) 
Stellennummer    Bezeichnung Bewertung 
06055    techn. Sachbearbeiter(in) E 11 TVöD 
 
Fachdienst Jugend, Schule, Sport (49) 
Stellennummer    Bezeichnung Bewertung 
06393  Sozialarbeiter(in) S 14 TVöD 
 
 
Vergleichsschluss mit der Katholischen Propsteigemeinde und der Bernostiftung  
Vorlage: 00776/2016 
 
Der Hauptausschuss genehmigt den zwischen der Katholischen Propsteigemeinde St. Anna, der 
Bernostiftung und der Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Schwerin in ihrer Funktion als 
Behörde und als Vertreterin der Landeshauptstadt vor dem Oberverwaltungsgericht am  
30. Mai 2016 geschlossenen Vergleich zum Az. 1 L 184/13. 
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Mitteilungen der Oberbürgermeisterin zur 19. Sitzung der Stadtvertretung am 11.07.2016 
 

 
4. Bearbeitungsstand von in den Hauptausschuss verwiesenen Anträgen 

 
 
B-Plan Nr. 55.10 „Neues Wohnen am Lankower See“ auf Grundlage des städtebaulichen 
Entwurfes entwickeln 
Antragstellerin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorlage: 00694/2016 
 
In der Sitzung des Hauptausschusses am 07.06.2016 wurde der Antrag zurückgestellt. 
 
Die Verwaltung hatte darum gebeten, die Beschlussvorlage „Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 55.10 "Neues Wohnen am Lankower See" Offenlagebeschluss“ (DS: 00735/2016) ab-
zuwarten und den Antrag dann gemeinsam mit der Vorlage zu beraten. 
 
Der Hauptausschuss verweist den Antrag gemeinsam mit der Beschlussvorlage „Bebauungs-
plan der Innenentwicklung Nr. 55.10 "Neues Wohnen am Lankower See" Offenlagebeschluss“ 
(siehe TOP 4.9.1) zur erneuten Beratung in den Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und 
Verkehr; in den Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung zur Vorberatung sowie in 
den Ortsbeirat Lankow mit der Bitte um Stellungnahme. 
 
 
Errichtung eines solidarischen Bezuschussungsmodells der Stadtmarketinggesellschaft 
der Landeshauptstadt Schwerin 
Antragstellerin: CDU-Fraktion 
Änderungsantrag: Fraktion DIE LINKE 
Vorlage: 00685/2016 
 
Der Hauptausschuss verweist den Antrag und den Änderungsantrag in den Ausschuss für  
Finanzen sowie in den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften zur Vorbera-
tung. 
 
 
Einrichtung eines Pflegeportals für die Landeshauptstadt Schwerin 
Antragstellerin: CDU-Fraktion 
Ergänzungsantrag Mitglied der Stadtvertretung Ralph Martini (ASK) 
Vorlage: 00765/2016 
 
Der Hauptausschuss verweist den Antrag und den Ergänzungsantrag in den Ausschuss für  
Bildung, Sport und Soziales zur Vorberatung. 
 
 
Gute Lebensbedingungen für Ältere gestalten 
Antragstellerin: SPD-Fraktion 
Vorlage: 00761/2016 
 
Der Hauptausschuss verweist den Antrag in den Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales zur 
Vorberatung sowie in den Seniorenbeirat mit der Bitte um Stellungnahme. 
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Familienparkplätze in der Landeshauptstadt Schwerin 
Antragstellerin: Fraktion DIE LINKE 
Änderungsantrag Mitglied der Stadtvertretung Ralph Martini ASK 
Vorlage: 00752/2016 
 
Der Hauptausschuss verweist den Antrag und Änderungsantrag in den Ausschuss für Bildung, 
Sport und Soziales; in den Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr sowie in den 
Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung zur Vorberatung. 
 
 
Informationen zum Kundenreaktionsmanagement (KRM) im Jobcenter allen Kunden zu-
gänglich machen 
Antragsteller: Mitglied der Stadtvertretung Ralph Martini (ASK) 
Ersetzungsantrag: Fraktion DIE LINKE 
Vorlage: 00676/2016 
 
Der Hauptausschuss lehnt den Antrag des Mitglieds der Stadtvertretung Herr Martini und den 
Ersetzungsantrag der Fraktion DIE LINKE ab und empfiehlt der Stadtvertretung ebenfalls die 
Ablehnung. 
 
 
Widerspruch zum Factory Outlet Center Wittenburg einlegen 
Antragstellerin: CDU-Fraktion 
Vorlage: 00687/2016 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, einer raumordnungsrechtlichen Zulassung des Factory 
Outlet Center Wittenburg durch das zuständige Ministerium für Energie, Infrastruktur und Lan-
desentwicklung zu widersprechen. 
 
 
Umweltfreundliche Beschaffung durch die Landeshauptstadt Schwerin 
Antragstellerin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorlage: 00643/2016 
 
Die Antrag stellende Fraktion beantragte in der Sitzung des Hauptausschusses am 05.07.2016 
die Vertagung in die Sondersitzung des Hauptausschusses am 11.07.2016. 
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5. Sonstige Informationen 
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